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Verordnung
des Sächsischen Staatsminister¡ums für Umwelt und Landwirtschaft
zur Durchführung des Fischereigesetzes für den Freistaat Sachsen

(Sächsische Fischereiverordnung - SächsFischVO)
Vom 4. Juli 2013

Es wird verordnet aufgrund von Abschnitt 3
1 . S 33 Nr I bis 17 und 20 bís 24 sowie $ 35 Abs. I Nr. 26 des Selbstständige Fischereirechte

Fischereigese2es für den Freistaat Sachsen (Sächsisches
Fischereigesetz - SächsFischG) vom 9. Juli 2007 $ l8 Eintragungen in das Vezeichnis selbstständiger Fische-
(SächsGVBl. S. 310), das zuletzt durch GeseÞ vom reirechte
29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) geändert worden ist,

2. $ 19 SaE 1 des Gesetzes Íiber die Verwaltungsorganisation Abschnitt 4
des Freistaates Sachsen (Sächsisches Venivaltungsorgani- Fischereigenossenschaft
sationsgeseE - SächsVwOrgG) vom 25. November 2003
(SächsGVBl. S. 899), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset- $ 19 Genehmigung und Bekanntgabe der Satzung
zes vom 27. Januü 201 2 (SächsGVBl. S. 1 30, 'l 31 ) ge- g 20 SaÞung der Fischereigenossenschaft
ändert worden ist,

3. S 27 Abs. I SaE 1 des VerwaltungskostengeseEes des Abschnitt 5
Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Be- Fischereiprüfung, Fischerei- und Erlaubnisscheine
kanntmachung vom 17. September 2003 (SächsGVBl.
S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom Unterabschnitt 1

27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 144) geändert wor- Fischereiprüfung
den ist, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der
Finanzen: g 2l Prüfungsbehörde

$22 Zeit, Ort und Form der Prüfung
Inhaltsübersicht g 23 Prüfungsgegenstand

$ 24 Zulassung zur Prtifung
Abschnittl S25 Vo¡bereitungslehrgang

Allgemeine Vorsch¡iften g 26 Ordnungsverstoß

$ 27 Prüfungsniederschrift

S 1 Begriffsbestimmungen g 28 Prüfungsergebnis, Prüfungszeugnis

$ 29 Wiederholung
Abschnitt2 $30 Prüfungsgebühr

Vo¡schriften zur Fischereiausübun g

Unterabschnitt 2
Unterabschnitt 1 Fischereischeine

Regelungen zum Fischfang

$ 31 lnhalt der Fischereischeine

S 2 Schonzeiten und Mindestmaße g 32 Besonderer Fischereischein

S 3 Hegeplan S 33 Gastfischereischein

S 4 Fischerei mit Angeln

S 5 Fischfang mit der Handangel an bewirtschafteten An- Unterabschnitt 3

lagen Erlaubnisschein
S 6 Köderfische

S 7 Fischerei mit Reusen, Netzen und ständigen Fischereivor- $ 34 Ubersicht über die Ausgabe der Erlaubnisscheine
richtungen

$ 8 Aalfang, Erstvermarktung von Aal Abschnitt 6

S I Elektrofischerei Fischereibeirat

$ 10 Fischen in Fließgewässern

$ 11 Fangstatistik $ 35 Zusammensetzung des Fischereibeirats

Unterabschnitt 2 Abschnitt 7
Schutz der Fische und Fischbestände Vorschriften zur Fischereiaufsicht

$12 EinsetzenundZurücksetzenvonFischen 936 Fischereiaufseher

$ 1 3 Verbringen fremder Arten in Aquakulturanlagen $ 37 Aus- und Fortbildungslehrgang

$ 14 Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen im oder am Gewäs- $ 38 Aufhebung der Bestellung
ser

$ 15 Vorrichtungen an Anlagen zur Wasserentnahme oder an Abschnitt I
Triebwerken Ordnungswidrigkeiten, lnkrafüreten, Außerkrafüreten

$ 1 6 Transport und Hälterung von Fischen

$ 17 Markt- und Verkehrsverbote g 39 Ordnungswidrigkeiten

$ 40 lnkrafttreten, Außerkrafttreten
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Abschnitt 1 '13. Flussperlmuschel ganzjährig
Allgemeine Vorschriften Margaritana margaritifera L.

14. Groppe ganzjährig

S 1 Cottus gobio L.
Begriffsbestimmungen 15. Große Maräne 1 . Oktober bis 30

Coregonus lavaretus (L.) 31. Dezember
lmSinnedieserVerordnungsind: 16. Hecht l. Februarbis 50
1. Anbissstellen: Haken oder Systeme aus höchstens drei Esox lucius L. 30. April

Einzel-, Doppel- oder Dreifachhaken; 17. Karausche 1 . Februar bis 1 5

2. Flugangeln:Angeln mit spezieller Flugschnu¡ die das Wurf- Carassius carassius (L.) 30. Juni
gewicht ersetzti 18. Karpfen - 40

3. Hamen: Fanggeräte mit NeÞsack für große Fließgewässer; Cyprinus carpio (L.)
4. Hegenen: Handangeln, bei denen von einer beschwerten 19. Maifisch ganzjährig

Schnur Springer abzweigen; Alosa spec.
5. Legangeln: ruhende Fangleinen mit einer oder mehreren 20. Meerforelle 1. Oktober bis 60

Anbissstellen; Salmo trutta trutta L. 30. April
6. ReißenvonFischen: FangdurchäußerlichesHakenvon 21. Nase inderElbevom 40

Fischen; Chondrostoma nasus (L.) 1. Januar bis
7. Schleppangeln: von angetriebenen Wasserfahrzeugen be- 15. Juni,

wegte Angeln; ansonsten
8. Spinnangeln: Angeln, mit denen eine Anbissstelle zum Fan- ganzjährig

gen von Fischen ständig durch das Wasser bewegt wird; 22. Neunaugen ganzjährig
9. Spinnsysteme: Anbissstellen mit mehreren Haken; Petromyzontidae spec.
10. Springer: kurze, von einer Hauptschnur abzweigende 23. NeunstachligerStichling ganzjährig

Nebenschnüre mit jeweils einem Einzelhaken. Gasterosteus pungitius (L.)
24. Nordseeschnäpel ganzjährig

Abschnitt 2 Coregonus oxyrinchus
Vorschriften zurFischereiausübung 25. Quappe in der Elbe, der 30

Lota lota (1.) Vereinigten Mulde
Unterabschnitt I und der Weißen

Regelungen zum Fischfang Elster
vom 1. Januar bis

S 2 31. Mä2,
Schonzeiten und Mindestmaße ansonsten

ganzjährig
(1) Für die folgenden Fischarten gelten Schonzeiten und Min- 26. Rapfen 1. Januar bis 40
destmaße: Aspius aspius (L.) 31. Mai

Art Schonzeit Mindest 27. Regenboger forelle 1. Oktober bis 25
maß Oncorhync rus mykiss 30. April
(cm) WALB.)

l. Aal - 50 Ze. Rotfeder - 20
Anguilla anguilla (1.) Scardinius

2. Aland - 20 erythrophthalmus (1.)
Leuciscus idus (1.) 29. Schlammpeitzger ganzjährig

3. Asche 1. Januar bis 35 Misgurnus fossilis (1.)
Thymallus thymallus (L.) 15. Juni 30. Schteie - 25

4. Atlantischer Lachs l. Oktober bis 60 Tinca tinca (1.)
Salmo salar L. 30. April 31. Schmerle ganzjährig

5. Atlantischer Stör ganzjähng - Noemacheilus barba¡us (L.)
Acipenser sturio L. 32. Schneider ganzjährig

6. Bachforelle 1. Oktober bis 28 Alburnoides bipunctatus
Salmo trutta fario L. 30. April (BLOCH)

7. Bachsaibling 1. Oktober bis 28 33. Seeforelle 1. Oktober bis 60
Salvelinus fontinalis 30. April Salmo trutta lacustris L. 30. April
(MlTcH.) 34. Seesaibling 1. oktober bis 28

8. Barbe 15. April bis 50 Sape¡nus alpinus alpinus (L ) 30 Ap¡t
Barbus barbus (L.) 30. Juni 35. Steinbeißer ganzjährig

9. Bitterling ganzjähng - Cobitis spec.
Rhodeus amarus (BLOCH) 36. Steinkrebs ganzjährig

10. Edelkrebs ganzjähng - Austropotamobius
Astacus astacus L. torrentium (Schrank)

11. Elrit¿e ganzjähng - 97. Stromgründling ganzjährig
Phoxinus phoxinus (1.) Romanogobio beling¡

12. Flussmuschel ganzjähng - 3g. Zährte ganzjährig
Unio crassus Vimba vimba (L.)
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39. Zander
Sander lucioperca (1.)

40. Zope
Abramis ballerus (1.)

1. Februar bis 50
31. Mai
ganzjährig

Das Mindestmaß nach SaE 1 Nr 28 gilt nur beim Fang in einem
Fließgewässer

(2) Das Maß bildet der Abstand von der KopfspiEe bis zum En-
de der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse.

(3) Die Fischereibehörde kann aus fischereilichen Gründen,
insbesondere zum Laichfischfang, zum Zwecke wissenschaft-
licher Forschung oder zum Erhalt des örtlichen Fischbestandes
zeitlich und räumlich begrenzt Ausnahmen von Absatz I zulas-
sen, sofern Unions- oder Bundesrecht nicht entgegenstehen.

(4) Die Fischereibehörde kann zur Umsetzung von Aalbewirt-
schaftungsplänen durch Allgemeinverfügung ze¡tlich und räum-
lich begrenzt:
1 . die Ausübung der Aalfischerei einschränken;
2. die Anzahl und Beschaffenheit von Fanggeräten vorschrei-

ben oder
3. den Aalfang an bestimmten Gewässern ganz oder teilweise

untersagen.

(5) Zahmes Wassergeflügel darf nicht in Gewässer eingelassen
werden. Auf Antrag lässt die Fischereibehörde Ausnahmen zu,
wenn der Fischbestand nicht geschädigt wird.

s3
Hegeplan

(1) Hegepläne müssen mindestens folgende Angaben enthal-
ten:
1 . Name des Fischereiausübungsberechtigten;
2. Größe und Ausdehnung des Gewässers einschließlich der

Bezeichnung;
3. fischereiliches Leitbild des Gewässers;
4. Hegeziele, insbesondere Erhalt und Entwicklung des Fisch-

bestandes;
5. Hegemaßnahmen, insbesondere Art und Umfang des Be-

saÞes, Fang und Schonmaßnahmen sowie
6. gegebenenfalls die Beschränkungen für Erlaubnisscheinin-

haber oder innerhalb von Schonbezirken.

(2) Die Genehmigung des Hegeplanes gilt als erteilt, wenn sie
nicht innerhalb von einem Monat nach Eingang von der Fische-
reibehörde versagt worden ist.

s4
Fischerei mit Angeln

('l) Eine Handangel darf nur eine Anbissstelle haben. Diese
muss beim Fischen mit einem Köder versehen sein. Spinn-
systeme gelten als eine Anbissstelle.

(2) Entgegen Absatz I SaÞ 1 darf eine Hegene bis zu fünf An-
bissstellen haben. Mit einer Hegene darf nur in Gewässern mit
nachgewiesenem Vorkommen von Coregonenarten außerhalb
von deren Schonzeit gefischt werden.

(3) Es darf gleichzeitig höchstens mit zwei Handangeln gefischt
werden. Bei Verwendung einer Hegene, Spinn- oder Flugangel
darf nur mit einer Angel gefischt werden.

(4) Handangeln sind ständig zu beaufsichtigen. Von NeÞen,
Reusen und ständigen Fischereivorrichtungen ist ein Abstand
von mindestens 50 m einzuhalten.

(5) Mit einem Köde[ der zum Fang von Raubfischen geeignet
ist, darf vom 1 . Februar bis zum 30. April nicht gef¡scht werden.

(6) Mit Geräten, die zum Reißen von Fischen bestimmt sind,
darf nicht gefischt werden. Die Ausübung der Fischerei mit der
Schleppangel bedarf der Genehmigung der Fischereibehörde.
Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn sie dem Hegeplan
nicht widerspricht.

(7) Mit einer Legangel darf nur bei Ausübung der erwerbsmäßi-
gen Fischerei gefischt werden. Legangeln sind spätestens
nach zwölf Stunden unter Entnahme der gefangenen Fische
einzuholen.

s5
Fischfang mit der Handangel an bewirtschafteten Anlagen

(l ) Als Maßnahme im Sinne des $ 3 Abs. 3 Saz 4 SächsFischG
ist zwingend der Aushang einer Teichordnung über den Um-
gang mit gefangenen Fischen und deren sachkundige Tötung
an einer für jede Person gut sichtbaren Stelle erforderlich. Zu-
dem darf der Anlagenbetreiber oder ein von ihm Beauftragter
im Rahmen der Beaufsichtigung nach $ 3 Abs. 3 Satz 1

SächsFischG höchstens zwei Personen ohne Fischereischein
beaufsichtigen. Der Anlagenbetreiber oder sein Beauftragter
darf mehr als zwei Personen beaufsichtigen, wenn er ihnen im
Rahmen der Unterweisung ein lnformationsblatt über den Um-
gang mit gefangenen Fischen und deren sachkundige Tötung
aushändigt.

(2) Die Anzeige nach $ 3 Abs. 3 Satz 3 SächsFischG hat schrift-
lich zu erfolgen. Mit der Anzeige sind der Fischereibehörde die
Teichordnung und, soweit vorgesehen, das lnformationsblatt
vozulegen.

s6
Köderfische

(l) Köderfische sind vor dem Anbringen an den Angelhaken
waidgerechtzu töten.

(2) Zum Fang von Köderfischen darf ein Senknetz mit einer Sei-
tenlänge bis zu 150 cm verwendet werden. Mit diesem darf vom
1. Februar bis zum 30. April nicht gefischt werden.

s7
Fischerei mit Reusen, Netzen

und ständigen Fischereivorrichtungen

(1 ) Reusen sind so aufzustellen, dass der erste Bügel am Reu-
seneingang vollständig unter Wasser steht. Ausgelegte Reu-
sen sind'f¡schereigerecht zu warten.

(2) Die Fischereibehörde kann die Fischerei m¡t NeÞen zum
Schutz bestimmter Fischarten und ihres Zugangs zu den
LaichpläEen gegenüber dem Fischereiausübungsberechtigten
untersagen oder anordnen, dass nur NeEe mit einer bestimm-
ten Maschenweite verwendet werden dürfen.

(3) Die Verwendung von ständigen Fischereivorrichtungen zum
Fang des Aals oder von Hamen bedarf der Genehmigung der
Fischereibehörde. Die Genehmigung soll versagt werden,
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wenn die Verwendung dieser Fischereivorrichtungen den Zie-
len des Hegeplanes widerspricht.

(4) Reusen, Netze und ständige Fischereivonichtungen dürfen
nur mit einem Abstand von mindestens 50 m zu denen anderer
Fischereiausübungsberechtigterund von mindestens 200 m zu

Schonbezirken eingebracht werden. ln Gewässern mit Boots-

verkehr sind Anfang und Ende einer Fangvorrichtung nach SaÞ I
jeweils durch geeignete Markierungen sichtbar zu machen.
Diese Markierungen sind nach Beendigung des Fischens un-

verzüglich aus dem Gewässer zu entfernen.

(5) ln Gewässern ausliegende Fanggeräte sind an gut sich!
barer Stelle so zu kennzeichnen, dass der Eigentümer ermittelt
werden kann. Die Fischereibehörde weist dem Eigentümer die
Kennzeichen auf Antrag zu.

s8
Aalfang, Erstvermarktung von Aal

(1) Wer Aale zu Erwerbszwecken fängt, hat dies vor Aufnahme
der Tätigkeit unter Angabe des Namens, der Anschrift, des
Fanggewässers und der dafrir eingeseÞten Fischereifahr-
zeuge der Fischereibehörde zur Aufnahme in ein Register und

Erteilung einer Registriernummer anzuzeigen. Anderungen der
angezeigten Daten sind der Fischereibehörde unvezüglich mit-

zuteilen. Wird der Aalfang zu Eruverbszwecken aufgegeben
oder wird ein Fischereifahrzeug nicht mehr dafür eingesetzt, ist
dies ebenfalls der Fischereibehörde anzuzeigen.

(2) Wer Aale zu Erwerbszwecken fängt, hat für jeden Fangtag
Aufzeichnungen zu fertigen über:
'1. das Fanggewässer;
2. die Anzahl und das Gesamtgewicht der entnommenen Aale

sowte
3. den prozentualen Anteil der Blankaale am Fang.

Diese Aufzeichnungen sind am Ende eines Kalenderjahres zu-
sammenzufassen, fúnf Jahre au2ubewahren und der Fische-
reibehörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Bei der Erstvermarktung von Aalen und verarbeiteten Aalen
durch Personen, die Aale zu Erwerbszwecken fangen, ist die
nach Absatz 'l Satz I erteilte Registriernummer auf allen Han-
dels- und Transportbelegen auszuweisen. ln den Aufzeichnun-
gen nach Absatz 2 Satz I ist eine entsprechende Einkagung
unter Angabe der Anzahl und des Gesamtgewichts der ab-
gegebenen Aale vozunehmen. Sofern der Wert der abgegebe-
nen Aale im Einzelfall 250 EUR übersteigt, ist dies unter Hin-
zufügung des Namens und der Anschrift des Empfängers
aufzuführen.

se
Elektrofischerei

(1) Das Fischen mit elektrischem Strom (Elektrofischerei) be-
darf der schriftlichen Erlaubnis der Fischereibehörde. Sie darf
nur Personen erteilt werden, die lnhaber eines gültigen Fische-
reischeines und eines Bedienungsscheines für Elektrofisch-
fanganlagen sind. Die Erlaubnis kann zur Durchführung von

Hegemaßnahmen, zum Fang von Satz- oder Laichfischen, zu

Forschungs- und Lehzwecken, zur Untersuchung und Erfas-
sung des Fischbestandes sowie aus besonderen fischerei-
lichen Gründen erteilt werden. Sie wird widerruflich sowie zeit-
lich und räumlich beschränkt erteilt.

(2) Die Elekkofischerei ist unter Beachtung der Tierschutzvor-
schriften nach den anerkannten Regeln der lechnik auszu-
üben. Sie ist nur unter Verwendung von Gleichstrom oder lm-
pulsgleichshom zulässig.

(3) Der Durchführende der Elektrofischerei ist verpflichtet, das
von der Fischereibehörde ausgegebene Erfassungsprotokoll
vollständig auszufüllen und ihr innerhalb von einem Monat nach
dem Fang vorzulegen. Bei der Ausübung sind die Erlaubnis,
der Fischereischein, der Bedienungsschein und der Zulas-
sungssche¡n als Nachweis, dass das Elektrofischereigerät ein-
schließlich seines Zubehörs den anerkannten Regeln der Tech-
nik entspricht, mitzuführen und auf Verlangen den
Fischereiaufsehern zur Einsichtnahme vozuzeigen. Der
Durchführende der Elektrofischerei hat die Fangelektrode
selbst zu frihren und die Stromzufuhr selbst zu bedienen.

(4) Hilfsarbeiten be¡ der Durchführung der Elektrofischerei
dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die mindestens
achÞehn Jahre alt sind und die vom Durchführenden der Elek-
trofischerei hinreichend in die Sicherheitsvorschriften eingewie-
sen wurden.

(5) Teilnehmer an Lehrgängen der Fischereibehörde zum Er-

werb des Bedienungsscheines dürfen die Elektrofischerei unter
Aufsicht des Lehrgangsleiters ausüben.

(6) Elektrisch betriebene Anlagen zum Scheuchen von Fischen
dürfen nur mit Erlaubnis der Fischereibehörde verwendet wer-
den. Die Erlaubnis soll erteilt werden, wenn dies dem Schutz
des Fischbestandes dient.

s10
Fischen in Fließgewässern

(l) Der Fischfang durch Anstauen oder Ablassen eines Fließ-
gewässers ist verboten. Die Fischereibehörde kann zu wissen-
schaftlichen und fischereiwirtschaftlichen Zwecken im Einzel-
fall Ausnahmen zulassen.

(2) ln einem Umkreis von 30 m der Ein- und Ausstiege von
Fischwegen istjede Art des Fischfangs verboten.

s11
Fangstatistik

Der Fischereiausübungsberechtigte hat jährlich eine Statistik
über Art, Anzahl und Gewicht der gefangenen Fische zu erstel-
len (Fangstatistik). Er hat die Fangstatistik mindestens fünf
Jahre lang aufzubewahren und der Fischereibehörde auf Ver-
langen vozulegen.

Unterabschnitt 2

Schutz der Fische und Fischbestände

sr2
Einsetzen und Zurücksetzen von Fischen

(1) Das Einse2en von Fischen in Gewässer ist nur zu Besa2-
zwecken nach $ 1 2 Abs. 1 SaE 3 SächsFischG durch den Fische-

reiausübungsberechtigten, die Fischereibehörde oder deren Be-
auftragte erlaubt.

(2) Das EinseÞen gentechnisch veränderter Fische ist ver-
boten.
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(3) Erlaubnisscheininhaberdürfen von ihnen gefangene Fische 5. der Krippenbach ab Rölligmühle bis zur Mündung in die
nur in das Gewässer zurücksetzen oder als Köderfisch nur in Elbe;
dem Gewässer verwenden, in dem die Fische gefangen wor- 6. die Wesenitz ab der Ortslage Liebethal bis zur Mündung in

den sind. die Elbe;
7. die Müglitz ab dem Ortsausgang Glashütte bis zur

S 13 Mündung in die Elbe;

Verbringen fremder Arten in Aquakulturanlagen 8. die PulsniE bis zur Landesgrenze Brandenburg;
9. die Vereinigte Mulde bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt

(1) Soweit das Einführen einer nicht heimischen Art oder das einschließlich dem Mühlgraben Eilenburg;
Umsiedeln einer gebietsfremden Art in Aquakulturanlagen 10. dieZwickauerMuldeabderEinmündungChemni?biszum
nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates Zusammenfluss mit der Freiberger Mulde;
vom 11. Juni 2007 über die Verwendung nicht heimischer und 'l 'l . die ChemniÞ;
gebietsfremder Arten in der Aquakultur (ABl. L 168 vom 12.dieZwönitø ab dem Ortsausgang Burkhardtsdorf bis zur
28.6.2007, S, 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) MündungindieChemnitzund
Nr.304/2011 (ABl. L 88 vom4.4.2011, S. 1) geändertworden 13. die WürschniÞ ab dem Ortsausgang Stollberg bis zur
ist, in der jeweils geltenden Fassung, einer Genehmigung be- Mi.indung in die ChemniÞ
darf, dürfen Tiere der betreffenden Art nur mit Genehmigung
der Fischereibehörde eingeführt oder umgesiedelt werden. (2) ln Lachsgewássern darf ab dem 1 . Januar 2021 die lichte

Stabweite bei bestehenden Rechenanlagen und anderen be-
(2) Die Fischereibehörde kann einen Beratungsausschuss ein- stehenden Vorrichtungen gegen das Eindringen von Fischen
richten. Die Mitglieder des Beratungsausschusses sind ehren- an Anlagen zur Wasserentnahme oder an bestehenden Trieb-
amtlich tätig. werken l0 mm nicht überschreiten. Die Fischereibehörde kann

in Lachsgewässern im Einzelfall, insbesondere wenn durch die

S f 4 bestehende Anlage oder durch andere Maßnahmen ein gleich-

Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen wertiger Fischschutz erreicht werden kann, ein atypischer Fall

im oder am Gewässer oder ein besonderer Härtefall vorliegt, Ausnahmen von Satz 1

und AbsaÞ 1 Satz 1 zulassen
(1) Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen im oder am Gewässer
sind vom Gewässerunterhaltungspflichtigen spätestens ein- 516
undzwanzig Tage vor Beginn der geplanten Maßnahme ge- Transport und Hälterung von Fischen
genüber der Fischereibehörde und dem Fischereiausübungs-
berechtigten anzuzeigen. Bei der Hälterung von Fischen dürfen nur solche Netze, Behäl-

tef Setzkesche¡: Becken und andere Vorrichtungen verwendet
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nicht innerhalb der werden, die vermeidbare Beeinträchtigungen des Gesund-
Schonzeiten durchgeführt werden. Der Fischwechsel darf nicht he¡tszustandes der Fische ausschließen. Während des Trans-
auf Dauerbehindertwerden. Bestehende Fischlaichplätzesol- ports und der Hälterung sind die Fische in ausreichendem
len erhalten werden. lst eine Erhaltung nicht möglich, hat der Maße mit Sauerstoff zu versorgen. Der Zeitraum des Trans-
Gewässerunterhaltungspflichtige in Abstimmung mit der Fische- ports und der Hälterung von Fischen ist auf das erforderliche
reibehörde und dem Fischereiausübungsberechtigten hierfür Maßzubeschränken.
Ersatz in dem Gewässerzu schaffen.

s17
(3) Die Fischereibehörde kann usnahmen von den Regelun- Markt- und Verkehrsverbote
gen des AbsaÞes 2 zulassen, wenn:
1. derFischbestandnichtgefährdetwirdunddieFischdurch- Fische, die nach $ 2 Abs. I nicht gefangen werden dürfen,

gängigkeit gesichert ist oder dürfen nicht veräußert, eruorben oder in Verkehr gebracht wer-
2. die Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Ge. den. Das Verbot gilt nicht, soweit sie zum Besatz bewirtschaf-

meinwohls erforderlich sind. teter Anlagen dienen oder aus solchen Anlagen stammen.

Sfs Abschnitt3
Vorrichtungen an Anlagen zur Wasserentnahme Selbstständige Fischereirechte

oder an Triebwerken

s18
(1) Die lichte Stabweite bei Rechenanlagen und anderen Vor- Eintragungen in dasVerzeichnis
richtungen gegen das Eindringen von Fischen an Anlagen zur selbstständiger Fischerei¡echte
Wasserentnahme oder an Triebwerken darf 20 mm, bei neu zu

errichtenden Anlagen in Lachsgewässern 10 mm nicht úber- (1) Ein selbstständiges Fischereirechtwird in das Vezeichnis
schreiten. Die Rechenanlagen und Vorrichtungen sind bei neu eingetragen, wenn sein Bestehen nachgewiesen ist.

zu errichtenden Anlagen nach dem Stand der Technik zu er-

richten. Lachsgewässer sind: (2) Der Eintragungsantrag ist schriftlich bei der Fischereibehör-
I . die Kirnitzsch ab Niederer Schleuse bis zur Mündung in die de zu stellen. Der Antrag muss enthalten:

Elbe; 1. den Vor- und Familiennamen, gegebenenfalls einen vom
2. der Lachsbach; Familiennamen abweichenden Geburtsnamen und das Ge-
3. die Polenz ab der Straßenbrücke S 165 (Hohnsteiner burtsdatumdeslnhabersdesFischereirechts;

Straße) bis zur Múndung in den Lachsbach; 2. die Anschrift des lnhabers des selbstständigen Fischerei-
4. die SebniE ab der Schwarzbachmündung bis zur Mündung rechts;

in den Lachsbach;
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3. die Bezeichnung des Gewässers, an dem das selbststän- Abschnitt 5

dige Fischereirecht besteht; Fischereíprüfung, Fischerei- und Erlaubnisscheíne
4. den Namen des Eigentümers des Gewàssergrundstücks;
5. die Bezeichnung des Gewässergrundstücks, an dem das Unterabschnitt 1

selbstständige Fischereirecht besteht; Fischereiprüfung
6. eine Beschreibung des selbstständigen Fischereirechts

nach Herkunft, räumlicher Abgrenzung, Berechtigungen S 21

und Beschränkungen sowie Prüfungsbehörde
7. sämtliche Unterlagen, die zum Nachweis des Bestehens,

zum lnhalt und zum Umfang des selbstständigen Fischerei- Die Fischereibehörde nimmt die Fischereiprüfung ab. Die Auf-

rechts vorhanden sind, insbesondere Grundbuchauszüge, sicht in der Prüfung führt ein von der Fischereibehörde für je-

Erbnachweise oder Nachweise der Rechtsnachfolge bei den Prüfungsort bestellter Prüfungsleiter: Name und Anschrift

rechtsgeschäftlichem Erwerb. des Prüfungsleiters werden in geeigneter Weise bekannt-
gemacht.

(3) Das Erlöschen eines selbstständigen Fischereirechts nach

$ 9 Abs. 3 SaE 1 SächsFischG ist von Amts wegen einzutragen S 22

Zeit, Ort und Form der Prüfung
(4) Die Fischereibehörde ist berechtigt, eine unrichtige Eintra-
gung von Amts wegen zu berichtigen oder zu löschen. (1) Die Fischereiprüfung findet mindestens einmal im Jahr statt.

Die Prüfung ist nicht öffentlich. Die Fischereibehörde bestimmt

Abschnitt4 den Prüfungstermin und benachrichtigt die Antragsteller hier-

Fischereigenossenschaft von.

S f g (2) Die Fischereiprüfung dauert neunzig Minuten. Es sind ins-

Genehmigung und Bekanntgabe der Satzung gesamt sechz¡g aus einem von der Fischereibehörde geführten

(1) Die SaÞuns wird von der cenossenschaftsversammruns fi,XtñiiJr:""åÍi:Ïå":l'ü:iffiilfl"#;::::fr##i::
mit der Mehrheit der Stimmen, die zugleich zwei Drittel der von beantworten. Aus wichtigem Grund kann die Fischereibehörde

derFischereigenossenschafterfasstenGewässerflächevertre- in Einzelfällen eine schriftliche oder mündliche Prüfung zu-

ten muss, beschlossen. Die Satzung muss der Fischerei- lassen.
behörde schriftlich oder elektronisch vorgelegt werden. Sie gilt

als genehmigt, wenn die Fischereibehörde die Genehmigung S 23

nicht innerhalb eines Monats versagt. Prüfungsgegenstand

(2) Die oberste Fischereibehörde kann eine MustersaÞung er- Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Sachgebiete, aus de-
lassen. Wird die Satzung ohne oder nur mit solchen Abwei- nenjeweilszwölf Fragengestelltwerden:
chungen, die in der Mustersatzung selbst vorgesehen sind, er- 1. Allgemeine Fischkunde: Bau des Fischkörpers, Bau und
lassen, gilt die Satzung als genehmigt. Funktion der Organe, Altersbestimmung, Unterscheidung

der GeschlechteI Fischkrankheiten;

S20 2. BesondereFischkunde:Artenkenntnis;
Satzung derFischereigenossenschaft 3. Gewässerkunde: Gewässertypen, Gewässezonen, Sauer-

stoff- und Temperaturverhältnisse, Fischhege, BesaÞmaß-
Die SaEung der Fischereigenossenschaft muss mindestens nahmen, Gewässerökologie, Gewässerpflege, Gewässer-

Bestimmungen enthalten über: verunretntgungen;
1. denNamen,denSitzunddasGeschäftsjahr; 4. Gerätekunde: erlaubte und verbotene Fanggeräte, Fang-

2. die Verpflichtung des Vorstands, ein Verzeichnis der Ge- methoden, Behandlung gefangener Fische, Entnahme von

nossenschaftsmitglieder unter Angabe der auf das jewei- Wasserproben und

lige Genossenschaftsmitglied entfallenden Gewässer- 5. GeseEeskunde: Grundzúge und wichtige Einzelbestim-

fläche zu führen; mungen des Fischereirechts, des Natur- und Artenschut-

3. die Wahl, die Zusammensetzung und die Befugnisse des zes, des fierschutzes, des Umweltrechts und des fischerei-

Vorstands; spezifischen Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts.
4. die Einberufung der Genossenschaftsversammlung;
5. die Sitzungen und die Beschlussfassung des Vorstands; S 24

6. die Beschlussfähigkeit und das Verfahren bei der Abstim- Zulassung zur Prüfung
mung sowie die Gegenstände, über die die Genossen-
schaftsversammlung zu beschließen hat; (1) Zur Fischereiprüfung wird auf Antrag zugelassen, wer:

7. das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs¡resen; 1. an einem Vorbereitungslehrgang nach $ 25 teilgenommen
8. die Verteilung von Nutzungen und Lasten auf die Genos- hat oder als lnhaber eines Jugendfischereischeins mindes-

senschaftsmitglieder; tens seit zwei Jahren Mitglied eines Anglervereins ist und

9. den Anspruch des Genossenschaftsmitgliedes auf Auskeh- 2. zum Prüfungstermin mindestens vierzehn Jahre alt ist.

rung des auf ihn entfallenden Anteils am Reinertrag, wenn
die Fischereigenossenschaft beschlossen hat, den Rein- (2) Der Antrag wird bei der Fischereibehörde gestellt.

ertrag nicht auszukehren und das Genossenschaftsmit-
glied dem Beschluss nicht zugestimmt hat, sowie (3) Der Antrag muss enthalten:

10. das Verfahren im Falle der Verpachtung der Fischereiaus- I . den Vor- und Familiennamen des Antragstellers;
úbungsrechte. 2. das Geburtsdatum desAntragstellers;
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3. die Anschrift des Hauptwohnsitzes des Antragstellers; S 28
4. den Nachweis über die Teilnahme am Vorbereitungslehr- Prüfungsergebnis, Prüfungszeugnis

gang nach $ 25 oder bei lnhabern eines Jugendfischerei-
sche¡ns über die Mitgliedschaft gemäß Absatz I Nr I ; (1) Die Prüfung hat bestanden, wer mindestens acht Fragen je

5. bei Minderjährigen den Vor- und Familiennamen, die An- Sachgebiet und insgesamt mindestens fünfundvierzig Fragen
schrift und die Unterschrift des gese2lichen Vertreters; richtig beantwortet hat.

6. die Unterschrift des Antragstellers und
7. ein Passbild. (2) lst die Prüfung bestanden, stellt die Fischereibehörde hier-

über ein Zeugnis aus. lst die Prüfung nicht bestanden, erteilt
(4) Die Zulassung erfolgt durch Ladung zur Prüfung. die Fischereibehörde darüber eine mit Begründung versehene

schrift liche Ergebnisfeststellung.

s25
Vorbereitungslehrgang (3) Die Fischereibehörde hat die Daten und die Prüfungsunter-

lagen nach Abschluss der Prüfung mindestens zehn Jahre auf-
(1) Der Vorbereitungslehrgang dauert dreißig Unterrichtsstun- . zubewahren.
den. Er beinhaltet einen theoretischen Teil und eine praktische
Einweisung in den Gebrauch der Fanggeräte und in die Be- S 29
handlung gefangener Fische. Wiederholung

(2) Die Lehrpläne für die Vorbereitungslehrgänge bedürfen der Die Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden. Der Vorberei-
Genehmigung durch die Fischereibehörde. Sie sind laufend tungslehrgangistzuwiederholen,wennzumZeitpunktderWie-
fortzuschreiben und müssen bei Abweichungen vom Rahmen- derholungspnifung die nicht bestandene Prüfung längerals ein
lehrplan erneut genehmigt werden. Jahr zurückliegt.

s26 S30
Ordnungsverstoß Prüfungsgebühr

(1) Unternimmt es ein Prüfungsteilnehme[ das Ergebnis der (1) Frjr die Durchführung der Fischereiprüfung einschließlich
Prüfung durch Täuschung oder BenuEung nicht zugelassener der Erteilung des Prüfungszeugnisses oder der Ergebnisfest-
Hiffsmittel zu beeinflussen oder verstößt er sonst gegen die stellung nach $ 28 Abs. 2 wird eine Gebtihr in Höhe von

Ordnung, kann ihn der Prüfungsle¡ter von der weiteren Teil- 30EURerhoben.
nahme an der Prüfung ausschließen. lm Falle des Ausschlus-
ses gilt die Prüfung als nicht bestanden. (2) Tritt der Prüfungsteilnehmer nach Beginn der Prrifung ohne

Zustimmung des Prüfungsleiters von der Prüfung zurück, ist für
(2) Der Prüfungsleiter hat zu Beginn der Prüfung die Prüfungs- die erneute Durchführung der Fischereiprüfung eine Gebühr
teilnehmer auf die Folgen eines Ordnungsverstoßes nach Ab- nach AbsaÞ I zu erheben.
saE t hinzuweisen.

Unterabschnitt 2
(3) Erweist sich nachträglich, dass eine der VorausseÞungen Fischereischeine
des AbsaEes 1 vorlag oder dass der Prüfungsteilnehmer seine
Zulassung zur Prüfung durch falsche Angaben erwirkt hat, S 31

kann die Fischereibehörde die Prüfung für nicht bestanden lnhalt der Fischereischeine
erklären und das Prüfungszeugnis einziehen.

Die Fischereischeine enthalten folgende Angaben:

S 27 1. den Vor- und Familiennamen des lnhabers;
Prüfungsniederschrift 2. das Geburtsdatum des lnhabers;

3. dieGültigkeitsdauer;
(1) Uber den wesentlichen Hergang der Prüfung ist eine 4. denOrtundZeitpunktderAusstellung;
Prüfungsniederschrift zu fertigen, in die insbesondere aufzu- 5. ein Passbild des lnhabers;
nehmen s¡nd: 6. die Unterschrift des lnhabers;
1. die Namen des Prüfungsleiters und der Prüfungsteilneh- 7. dieausstellendeBehördeund

mer; 8. eine laufende Nummer
2. die Uhrzeit des Beginns und des Endes der Prüfung; Gastfischereischeine müssen nur die Angaben nach den Num-
3. gegebenenfalls die Erteilung der Zustimmung nach $ 30 mern 1, 3,4 und 6 bis I enthalten.

Abs.2;
4. die Entscheidung des Prüfungsleiters nach $ 26 Abs. 1 S 32

Satz 1 und Besonderer Fischereischein
5. der Hinweis nach $ 26 Abs. 2.

Ein Fischereischein nach S 22 Abs. 2SaE 1SächsFischG wird
(2) Die Niederschrift ist vom Prüfungsleiter zu untezeichnen Personen erteilt,
und der Fischereibehörde unverzüglich zuzuleiten. 1. denen ein Schwerbehindertenausweis mit eingetragenem

Merkzeichen ,,H" ausgestellt worden ist oder
2. bei denen allein auf Grund einer Beeinträchtigung der geis-

tigen Entwicklung ein Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 nachgewiesen wird.
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s33
Gastfischereischein

(1) Gastfischereischeine können ausgegeben werden, wenn
der Antragsteller seine Sachkunde über den Umgang mit ge-
fangenen Fischen, insbesondere das tierschuÞgerechte
Töten, in geeigneter Form nachweist. Gibt ein Anglerverband
den Gastfischereischein aus, ist darauf der Name des Ver-

bands einzutragen.

(2) Gastfischere¡scheine s¡nd nur in Verbindung mit einem
amtlichen Lichtbildausweis und grundsä2lich nur für die Dauer
eines Monats, in begrtlndeten Einzelfällen bis zu sechs Mona-
ten, gültig.

(3) Die Anglerverbände erhalten die Gastfischereischeine nach
Entrichtung der Gebühr:

Unterabschnitt 3

E¡laubnisschein

s34
Ubersicht über die Ausgabe der Erlaubnisscheine

(1) Die Fischereiausübungsberechtigten sind verpflichtet, eine
Ubersicht über die ausgegebenen Erlaubnisscheine zu führen.
ln die Ubersicht sind einzutragen:
1 . die laufende Nummer des Erlaubnisscheins;
2. der Name des Erlaubnisberechtigten;
3. der Tag der Ausstellung und die Gültigkeitsdauer;
4. die Bezeichnung des Gewässers oder der Gewässer-

strecke, auf die sich die Gestattung bezieht, und

5. die Angaben über die Art der Gestattung nach $ 19 Abs. 1

SaE 2 SächsFischG, Mengenbeschränkungen und Ab-
weichungen von Schonzeiten oder Schonmaßen, die über

$ 2 hinausgehen.

(2) Die Pflicht nach Absatz I SaE 1 erfüllt der Fischereiaus-
übungsberechtigte auch, indem er Vervielfältigungen aller Er-
laubnisscheine aufbewahrt.

(3) Die Úbersicht nach Absatz I oder die Vervielfältigungen
nach AbsaÞ 2 sind nach Ablauf der Gültigkeit der betroffenen
Erlaubnisscheine ein Jahr aufzubewahren und der Fischerei-
behörde auf Verlangen vozulegen.

Abschnitt 6
Fische¡eibeirat

s35
Zusammensetzun g des Fischereibeirats

(1) ln den Fischereibeiratwerden auf Vorschlag:
'1. des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucher-

schutz ein Mitglied mit veterinärmedizinischem Hochschul-
abschluss;

2. des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V ein Mit-
glied;

3. des Sächsischen Landesfischereiverbandes e. V zwei Mit-
gliede[ wobei ein Mitglied Berufsflscher sein muss;

4. des Landesverbandes Sächsischer Angler e. V zwei Mit-
glieder und

5. einer nach $ 56 des Sächsischen GeseÞes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutz-
geseE - SächsNatSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 321), das
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zuletzt durch Artikel 57 des Gesetzes vom 27. Januar 2012
(SächsGVBl. S. 130, 148) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, anerkannten Naturschutzvereini-
gung ein Mitglied

berufen. Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
bestimmt je ein Mitglied aus den Fachbereichen Landwirtschaft
und Umwelt.

(2) Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft be-
ruft die Beiratsmitglieder für fünf Jahre. Scheidet ein Mitglied
vozeitig aus, wird ein Nachfolger für die restliche Amtszeit be-

rufen.

(3) Mitglieder können aus wichtigem Grund abberufen werden.

(4) Den Vorsitz im Fischereibeirat führt das für den Bereich
Landwirtschaft des Staatsministeriums für Umwelt und Land-
wirtschaft berufene Mitglied oder dessen Stellvertreter. lhm ob-
liegt auch die Geschäftsführung.

(5) Der Fischereibeirat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Abschnitt 7

Vorschrift en zur Fischereiaufsicht

s36
Fischereiaufseher

(1) Sachkundig nach $ 32 Abs. 1 Satz 1 SächsFischG ist, wer
lnhaber eines Fischereischeins ist und erfolgreich an einem
Ausbildungslehrgang nach $ 37 teilgenommen hat.

(2) Die Fischereibehörde bestimmt geeignete Fischereiauf-
seher zu Obleuten. Die Obleute leiten den EinsaÞ der Fische-
reiaufseher Die Fischereiaufseher sind verpflichte[ die Anord-
nungen der Obleute zu befolgen.

(3) Für ihre Tätigkeit erhalten die Fischereiaufseher eine pau-

schale Aufwandsentschädigung.

s37
Aus- und Fortbildungslehrgang

(l) Der Ausbildungslehrgang für Fischereiaufseher erstreckt
sich auf folgende Sachgebiete:
1. Fischereirecht;
2. Polizei und Ordnungsrecht sowie Straf- und Ordnungswid-

rigkeitenrecht;

3. Wasserrecht;
4. Naturschutzrecht;
5. TierschuÞ- und Tierseuchenrecht sowie
6. praktischeSachkundederFischereiaufsicht, insbesondere

Methoden der Ermittlung und Feststellung des Sachver-
halts.

Die efolgreiche Teilnahme wird von der Fischereibehörde
bestätigt.

(2) Fischereiaufseher sind verpflichtet, regelmäßig an den von

der Fischereibehörde angebotenen Fortbildungslehrgängen
teilzunehmen. Die Fischereibehörde stellt eine Bescheinigung
über die Teilnahme aus.



7. August2013 Nr. 10 Sächsisches GeseÞ- und Verordnungsblatt

s38
Aufhebung der Bestellung

(1) Die Bestellung ist zurückzunehmen, wenn die Fischerei-
behörde von Umständen Kenntnis erlangt, aus denen sich er-
gibt, dass die Voraussetzungen für die Bestellung nicht vorge-
legen haben.

(2) Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn die VorausseÞungen
zur Bestellung nachhäglich entfallen sind. Sie kann widerrufen
werden, wenn der Fischereiaufseher:
'1. nichtan Fortbildungslehrgängenteilnimmt;
2. Anordnungen der Fischereibehörde oder des Obmanns

nicht befolgt oder
3. sich aus sonstigen Grrinden als ungeeignet erwiesen hat.

(3) Der Dienstausweis und sonstige von der Fischereibehörde
ausgehändigte Gegenstände sind in allen Fällen der Auf-
hebung unverzüglich zurückzu geben.

Abschnitt 8

Ordnungswidrigkeiten, lnkrafü reten, Außerkrafttreten

s3e
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von $ 35 Abs. I Nr 26 SächsFischG
handelt, wer vorsäÞlich oder fahrlässig entgegen:
1. $ 2 Abs. 5 zahmes Wassergeflügel ohne Genehmigung in

ein Gewässer einlässt;
2. a) S 4 Abs. 1 , 2 und 7 Satz I eine unzulässige Angel ver-

wendet;
b) $ a Abs. 3 die zulässige Anzahl von Angeln überschrei-

tet;
c) $ 4 Abs. 4 Satz 1 Handangeln nicht ständig beaufsich-

tigt;
d) $ 4 Abs. 4 Satz2 zu Netzen, Reusen und ständigen

Fischereivorrichtungen nicht den vorgeschriebenen
Mindestabstand einhält;

e) $ 4 Abs. 5 mit einem zum Fang von Raubfischen geeig-
neten Köder in der Zeit vom 1 . Februar bis zum 30. April
fischt;

Ð S 4 Abs. 6 Satz I die Fischerei mit Geräten, die zum
Reißen von Fischen bestimmt sind, ausübt;

g) $ a Abs. 6 SaÞ 2 eine Schleppangel ohne Genehmi-
gung venivendet;

a) $ 6 Abs. 1 einen Köderfisch nicht vor dem Anbringen an

den Angelhaken waidgerecht tötet;
b) $ 6 Abs. 2 ein Senknetz verwendet;
a) $ 7 Abs. I Reusen nicht entsprechend aufstellt oder

nicht fischereigerecht wartet;
b) einer Anordnung nach $ 7 Abs. 2 handelt;
c) $ 7 Abs. 3 ständige Fischereivorrichtungen zum Fang

des Aals oder zum Fischen in Fließgewässern ohne
Genehmigung der Fischereibehörde verwendet;

d) $ 7 Abs. 4 Reusen, Ne2e und ständige Fischereivor-
richtungen unter Nichteinhaltung des vorgeschriebenen
Mindestabstands aufstellt, bei Gewässern mit Boots-
verkehr Anfang und Ende einer solchen Vorrichtung
nicht durch geeignete Markierungen sichtbar macht oder
diese Markierungen nach Beendigung des Fischens
nicht unverzüglich aus dem Gewässer entfernt;

$ I Abs. 1 eine Anzeige oder Mitteilung unterlässt;

$ I Abs. 2 eine Aufzeichnung unterlässt, eine Aufzeich-
nung der Fischereibehörde auf Verlangen nicht vorlegt
oder eine Aufzeichnung nicht fünf Jahre aufbewahrt;

$ 8 Abs. 3 Satz I die Registriernummer nicht ausweist;

$ 9 Abs. 1 Satz 1 die Elektrofìscherei ohne schriftliche
Erlaubnis der Fischereibehörde ausübt;

$ 9 Abs. 2 Sa?.2 bei der Elektrofìscherei anderen als
Gleichstrom oder lmpulsgleichstrom verwendet;

$ 9 Abs. 3 Satz I das Erfassungsprotokoll nicht, nicht
rechEeitig oder nicht vollständig vorlegt;

$ 9 Abs. 3 Satz 2 die dort genannten Dokumente nicht
mit sich führt oder diese einem Fischereiaufseher auf
Verlangen nicht zur Einsichtnahme vorzeigt;

$ 9 Abs. 3 SaE 3 die Fangelektrode nicht selbst führt
oder die Stromzufuhr nicht selbst bedient;

$ 9 Abs. 6 das elektrische Scheuchen von Fischen ohne
Genehmigung ausführt;

$ 10 Abs. 'l den Fischfang ohne Genehmigung der Fi-
schereibehörde ausübt;

$ 10 Abs. 2 in einem Umkreis von 30 m der Ein- und

5. a)

b)

c)

6. a)

b)

c)

d)

e)

0

7. a)

b)

3

4

Ausstiege von Fischwegen fischt;
8. S 1 I SaÞ 1 die Fangstatistik nicht führt oder entgegen

Satz 2 diese nicht ordnungsgemäß aufbewahrt oder vor-
legt;

9. a) S 12 Abs. 1 Fische in Gewässer einsetzt;
b) $ 1 2 Abs. 2 gentechnisch veränderte Fische einseÞt;
c) $ 1 2 Abs. 3 Fische in ein Gewässer zurücksetzt oder als

Köderfische in einem Gewässer ven¡¡endet, in dem sie
nicht gefangen worden sind;

10. S 13 Abs. 1 ohne Genehmigung Tiere einer nicht heimi-
schen Art einführt oder Tiere einer gebietsfremden Art um-
siedelt;

111 a) $ 14 Abs. 1 Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen im
oder am Gewässer nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt;

b) S 14 Abs. 2 Satz I Bau- oder Unterhaltungsmaßnah-
men innerhalb der Schonzeit durchführt;

c) $ 14Abs. 2Sa2.2den Fischwechsel auf Dauerbehindert;
12. S 15 die lichte Stabweite bei Vorrichtungen gegen das Ein-

dringen von Fischen überschreitet;
13. S 16 Satz I und 2 bei der Hälterung von Fischen ungeeig-

nete Vorrichtungen verweñdet oder beim Transport und
der Hälterung die Sauerstoffversorgung nicht ausrei-
chend sichert;

14. $ '17 Satz I Fische veräußert, enrvirbt oder in Verkehr bringt.

s40
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Umweh und Landwirtschaft zur Durchfúhrung des Fi-

schereigesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsische Fische.
reiverordnung - SächsFischVO) vom 10. Mäz 2008
(SächsGVBl. S. 260) außer Kraft.

Dresden, den 4. Juli 201 3

Der Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft
Frank Kupfer
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